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Update: Studienbetrieb an der DHBW Mannheim  

Liebe Studierende, 
 
zunächst einmal darf ich Ihnen ein gutes neues und vor allen Dingen ein gesundes 
Jahr wünschen. Ich hoffe Sie sind gut gestartet und konnten über Weihnachten 
und Neujahr schöne und erholsame Tage verbringen.  
 
Leider beeinträchtigt Corona nach wie vor mit bisher nie dagewesenen Höchstzah-
len an Infektionen unser Leben und den Studienbetrieb. Seit 12. Januar 2022 ist 
eine neue Corona-Verordnung Studienbetrieb in Kraft, die Anpassungen an die 
von der Landesregierung beschlossene Änderung der Corona-Verordnung enthält.  
 
Grundsätzlich Präsenzsemester 
 
Das Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg (MWK) möchte für die Studie-
renden des Landes ein Studium weitestgehend in Präsenz ermöglichen. Hierfür 
wurden die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen. Auch an der DHBW 
Mannheim ist ein vollständiger Wechsel in den Online-Modus nicht vorgesehen, 
sondern wir agieren nach der Maßgabe soviel Präsenzlehre wie möglich, soviel 
Online-Lehre wie nötig und aus didaktischer Perspektive sinnvoll. Insbesondere 
werden auch Prüfungen weiter in Präsenz stattfinden. Im Idealfall lassen sich für 
jede Kursgruppe der jeweiligen Studienjahrgänge i. d. R. mindestens 2 Präsenz-
tage pro Woche an der DHBW Mannheim realisieren. Informationen zu den Stun-
denplänen und den Präsenz- und Online-Zeiten erhalten Sie wie gewohnt über 
Ihre Studiengangsleitungen.   
 
NEU: Verschärfung der Maskenpflicht  
 
In den Gebäuden der DHBW Mannheim ist für Personen, die am Studienbetrieb 
teilnehmen (insbesondere Dozierende, Studierende und Laboringenieure), bis auf 
Weiteres ein Atemschutz, z B. FFP2-Maske, zu tragen. Dies gilt für Präsenzveran-
staltungen und in der Bibliothek. Über die Corona-Verordnung Studienbetrieb hin-
ausgehend ordnet der Rektor außerdem das Tragen einer mindestens medizini-
schen Maske (z. B. OP-Maske) auch in schriftlichen Prüfungen an. Empfohlen wird 
auch hier die Nutzung eines Atemschutzes. 
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Lehrende/Vortragende/Prüflinge dürfen die Maske während des Unterrichts/der 
mündlichen Prüfung abnehmen, sofern der Abstand von mindestens 1,5 Metern 
eingehalten wird. 
Auch im Außenbereich besteht Maskenpflicht, sobald ein Abstand von 1,5 Meter 
nicht eingehalten werden kann. Bitte beachten Sie, dass eine Nichteinhaltung die-
ser Vorgaben eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die ggf. Konsequenzen nach sich 
zieht. 
 
Gebäude-Öffnungszeiten 
 
Vor dem Hintergrund der angestrebten Präsenzzeit kehren wir ab dem 17. Januar 
2022 wieder zu den normalen Gebäude-Öffnungszeiten zurück: DHBW Mannheim 
Coblitzallee von 6.30 bis 21.00 Uhr, Eppelheim und Käfertal 6.30 bis 20.00 Uhr. 
 
Impfen und Boostern 
 
Viele von Ihnen sind bereits geimpft/geboostert und übernehmen so Verantwor-
tung für die eigene Gesundheit und das Allgemeinwohl. Sollten Sie noch nicht ge-
boostert sein, denken Sie bitte rechtzeitig an Ihre Auffrischungsimpfung. 
 
Fragen? 
 
Bei allen Fragen sind wir für Sie da. Fragen rund um Corona und Testungen richten 
Sie idealerweise über das Kontaktformular «Meldung Coronafall» auf unserer 
Webseite direkt an unsere Taskforce. Organisatorische Fragen zum Studienablauf 
klären Sie bitte wie gewohnt mit den zuständigen Studiengangsleitungen. 
 
Bitte bleiben Sie zuversichtlich und scheuen Sie sich nicht, Hilfe und Unterstützung 
in Anspruch zu nehmen, wenn Sie sich überfordert fühlen sollten.  
 
Die o. g. und alle bisherigen Maßnahmen (vgl. Informationen auf der Webseite und 
Rundschreiben an die Studierenden) gelten bis Ende Februar 2022, vorbehaltlich 
umzusetzender neuer gesetzlicher Vorgaben. Abschließend wird darauf hingewie-
sen, dass die Alarmstufe II unabhängig von der Entwicklung des Hospitalisierungs-
wertes und der Anzahl der belegten Intensivbetten bis zum 01.02.2022 verlängert 
wurde. 
 
Freundliche Grüße und gutes Gelingen in Ihrem Studium und den Praxisphasen 
wünscht  
 
Ihr 
 

 
 
Prof. Dr. Georg Nagler 

https://www.mannheim.dhbw.de/coronavirus-meldung
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